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Die mutigen Aarburgerinnen

Wie Aarburgs «ehrliche Biirgers-Wyber» 1710 die Ehre des Stadtchens retteten

Eben ist es 300 Jahre her, als sich in
Aarburg unerhorte Dinge zutrugen,
die nicht nur die Obrigkeit beschaf-
tigten und aktenkundig wurden,
sondern noch zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts Stoff fiir eine romanhafte
Darstellung bildeten. Seither ist die
Affire den Weg alles Zeitlichen
gegangen und nahezu vergessen
worden. Schon weil das Ereignis
quasi einen runden Geburtstag begeht,
vielmehr aber deshalb, weil eine
Handvoll Aarburger Frauen  wir-
kungsvoll eine obrigkeitliche Mass-
nahme verhindert haben, was damals
vollkommen uniiblich, ja gar schidnd-
lich war, soll die Geschichte hier noch
einmal ausgebreitet werden!. Dabei
wird auch sichtbar, dass Behorden in
angeblich dunkleren und vermeintlich
weniger aufgeklirten Zeiten durchaus
verstandnisvoll, menschlich und mil-
de auf Stérungen von Ruhe und
Ordnung reagierten und nicht stets mit
Folter, Haft und Schellenwerk auf-
miipfige Untertanen traktierten. —
Doch beginnen wir am Anfang der
Geschichte!

Chorgerichte
wachten iiber Handel und Wandel

Im Sommer 1710 wurde das Aar-
burger Chorgericht? angefragt, ob
eine jiingst erfolgte néchtliche Ruhe-
stérung durch Aarburger Frauen in
seine Zustidndigkeit gehore®. Chorge-
richte waren Polizei- und Sittenge-
richte im alten Bern, welche Ehe-

streitigkeiten, Nachbarschaftsklagen,
Rauf- und Schlaghindel und andere
Freveltaten aburteilten. In Aarburg
tagte das Chorgericht in der Regel «im
Schloss». Es stand damals unter der
Leitung des Kommandanten und
Obervogts Emanuel Kilchberger. Bei-
sassen waren der Pridikant, der Un-
tervogt und acht Biirger. An Arbeit
fehlte es nicht, waren doch die mehr-
mals monatlich anberaumten Sitzun-
gen stets angefiillt mit mehreren
Traktanden. Die obige Anfrage wurde
am 5. August 1710 als erstes Geschift
vorgelegt. Der Tatbestand war, dass
«ehrliche Biirgers-Wyber» bei der
«Wegschaffung des Esells, so in der
Statt Arburg vor dem Rahthaus
gestanden», beteiligt gewesen seien.
Dabei hitten sie «Morgens friih vor 4
Uhren am anbrechenden Tag mit
Schreyen, Briielen und spottischem
Geldchter ein solch unwesen veriiebt,
dass dardurch miniglich nit allein
vom Schlaff aufgeweckt und der Ruh
abgehalten, sondern noch in grosse
Forcht und Schrecken gebracht
worden» sei. Das Chorgericht ent-
schied, «dass freylich diess vor
Chorgericht gehore, und zu dem End
einmahl denen anfingeren auf das
nechste Chorgericht zu erscheinen
gebotten werden solle*.» Das Gericht
fand den Tatbestand also wichtig
genug und wollte die Affire beur-
teilen.

Aber was verbarg sich eigentlich
hinter der Sache? War das lediglich
Nachtruhestérung? Oder steckte mehr

Peter Schdrer, Olten

dahinter, so dass «grosse Forcht und
Schrecken» begriindet waren? Und
welche Rolle spielte ein Esel dabei?

Wie der holzerne Esel
ins Stiadtli kam

Vor 300 Jahren gehorte Aarburg dem
bernischen Staatsverband an. Das
Regime des Stadtstaates Bern war fiir-
sorglich-viterlich, aber auch klar do-
minant. Macht verstand man als von
Gott gesetzt, sie kam also von oben, in
diesem Fall von Bern, und keineswegs
von unten, vom Volk. Die letzte Aus-
einandersetzung zwischen oben und
unten war der Bauernkrieg von 1653
gewesen. Nach knapp zwei Genera-
tionen war die Erinnerung daran noch
nicht erloschen. Damals hatten sich
die Obrigkeiten der eidgendssischen
Stidnde gegen die aufstindischen Bau-
ern und Landstédte gewaltsam durch-
gesetzt und mit harten Urteilen gegen
die Anfiihrer klar gemacht, was man
unter Ordnung zu verstehen hatte. Das
musste auch die Biirgerschaft von
Aarburg erfahren. Sie hatte sich wie
die der Nachbarstadt Olten auf die
Seite der Bauern geschlagen und
musste.sich nach der Niederlage den
Konsequenzen stellen. Wihrend Ol-
ten sein Stadtrecht verlor und durch
von Solothurn eingesetzte Schultheis-
sen regiert wurde, spaltete sich die
Aarburger Bevolkerung in Parteien:
Die «Linden» nannte man die, welche
die Obrigkeit anerkannten und ihr mit
demiitigem Gehorsam begegneten;
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Untertanenstddtchen Aarburg bloss optisch der Obrigkeit zu Fiissen?
Aus Tableau . . . de la Suisse. Paris 1780. (Zurlauben)

die «Harten» aber suchten, wo immer
moglich, die kritische Distanz zur
Obrigkeit und riskierten mit gele-
gentlichem Schimpfen und mit Spott-
liedern Verfolgung und Strafe. In
diesem Zusammenhang ist auch die
Affire mit dem Aarburger Esel zu
sehen, welche 1710 etwelchen Staub
aufwirbelte.

Der damalige Vogt Emanuel Kilch-
berger hatte sich eine Massnahme aus-
gedacht, wie er unbotmaéssige Aarbur-
ger Biirger fiir leichte Vergehen zur
Réson bringen wollte. Er hatte vor
dem Rathaus ein Holzgestell aufbauen
lassen, das wie ein Esel aussah.
Darauf sollten Ubeltiter zur Strafe
aufgebunden und dem Gespott von
Einheimischen und Durchreisenden
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ausgeliefert werden. Solche Ehren-
strafen waren damals durchaus iiblich.
Noch das Zedlersche Lexikon von
1741,. ein damals weit verbreitetes

‘Nachschlagewerk, beschreibt den

Pranger ganz selbstverstdndlich so:
«Ein gemeiner, mehrentheils erha-
bener Ort, dahin gewisse Missethéter,
an ein Hals-Eisen geschlossen, oder
mit Schand-Steinen behidngt u.d.g
zum Spott des Volcks und ihrer
Schande aufgestellet werden. . . .»>
Diese Strafen standen als Ehren-
strafen zwischen den sogenannten
peinlichen Strafen, die an Leib und
Leben der Delinquenten vollstreckt
wurden, und den Freiheits- und
Geldstrafen, die erst spiter ihre
heutige Bedeutung erhielten. Neben
der Verbannung war die 6ffentliche

Demiitigung eine verbreitete Form der
Ehrenstrafe.® Offentliche Zurschau-
stellung von Ubeltdtern war nach
damaligem Empfinden also iiblich, ja
sie soll in der zweiten Hilfte des 17.
Jahrhunderts im Aargau vermehrt
eingesetzt worden sein, um der
grassierenden Verrohung der Sitten
nach dem Bauernkrieg Herr zu
werden.” Im alten Bern und somit
auch im Amt Aarburg wurden Hals-
eisen-, Halsgeigen- bzw. Triillistrafen
verhingt. Diese verursachten zwar
keine korperlichen Schmerzen, waren
aber geeignet, den Verbrecher am Ort
seiner Tat vorzufiihren, seine Schande
der Gemeinschaft bekanntzumachen
und dieselbe vor ihm zu warnen. Die
Triille, bei der der Delinquent in
einem drehbaren Kifig zur Schau



gestellt wurde, soll aber bis Mitte des
18. Jahrhunderts ausser Gebrauch
gekommen sein, da die Strafe mitt-
lerweile zur Volksbelustigung gewor-
den war, und nicht mehr Abscheu und
Abschreckung bewirkte.® Insofern
fiel das Strafinstrument, das-sich der
Vogt ausgedacht hatte, schon etwas
aus dem Rahmen. In den bernischen
Landvogteien wurde es seit Men-
schengedenken nicht mehr angewen-
det. 1677 war dem Landvogt von
Wimmis zwar noch geraten worden,
er solle zu Bestrafung weniger wich-
tiger Vergehen versuchen, «solcher
mitlen eins fiir die hand zenemmen, es
seye die triillen, gigen oder das auf-
setzen auf den esel.»® Im unteren
Aargau aber war diese Strafe nicht in
Gebrauch. Man kann sich fragen, was
Vogt Emanuel Kilchberger damit
bewirken wollte. Stand er unter Druck
einer besonders aufmiipfigen Bevol-
kerung? Waren die «Harten» zur Be-
drohung des lokalen Friedens gewor-
den? Dazu ein Blick auf den genéuen
- Tatbestand, der den «ehrliche(n) Biir-

«Den 5. AugustiAo. 1710. Ward zu Arburg im Schloss Gericht gehalten; Prasess
MnGHr. Comendant und Ober Vogt Emanuel Kilchberger; Assess: Hr. Predicant
Abraham Hutter . . .»
Das Gericht erklirt sich fiir die Affire zustindig. — Aus dem Chorgerichts-
manual 1710.

gers-Wyber(n)» aus Aarburg zur Last
gelegt wurde.

Der Esel muss weg!

Das Chorgericht tagte in derselben
Besetzung am 11. August und be-
handelte zuerst den Fall der Frau des
Bickermeisters David Jdggi.!0 Sie
wird dem Gericht dargestellt als eine
' jener Frauen, die geholfen hitten,
«das Unwesen mit dem Esel (zu) ver-
richten». Die Frau habe sich aber ent-
schuldigt und angefiihrt, sie habe vom
Vorhaben nichts gewusst, bis sie von
der Frau des Sattlers Fehlmann heraus
geldutet worden sei. Diese habe von
ihr verlangt, dass sie helfen kommen
solle, ansonsten man sie als «lind», d.
h. als obrigkeitsfreundlich einschiit-
zen werde. Darauf sei sie mit-
gegangen und habe geholfen, den Esel

Das Chorgerichtsmanual von 1710  wegzuschleppen. Dieser sei aber be-

liegt im Stadtarchiv Aarburg.

reits vollstidndig zersdgt und zerstii-

ckelt gewesen. Die Angeklagte be-
reute ihr Handeln und bat um
Verzeihung. Das Gericht sprach eine
Busse von zwei Pfund aus, weil sie
sich gehorsam eingefunden habe und
weil sie keine «Anfiangerin» gewesen
sei.

Aarburger sind keine Eselburger!

Was die Aarburger Frauen dazu
getrieben hat, den Esel zu beseitigen,
ist damit noch nicht gekldrt. Die
niheren Motive enthiillen erst die wei-
teren Verhandlungen des Chorge-
richts. In derselben Sitzung wurden

~zusammen mit der erwihnten Sattlers

Gattin Fehlmann drei weitere Biir-
gersfrauen vorgefiihrt: Daniel Stein-
lis, des Hammerschmieds, Urs Zim-
merlis, des Zollners, und Jakob
Badlingers, des Sattlers. Sie waren
beschuldigt, bei der Beseitigung des
Esels als «Redlifiihreren» gewirkt zu
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v Entiébuéher Tellenliéd 165312

E1n armer Bauernzuttel der mcht wollt mehen dra ,
macht Entlebuecher Knuttel mit eisnen Stefzgen dran

; 'Verachtet Herrenpossen und schuchet fremde Gast

| b e A s

~ um Fried' und Rueh zu haben in eurem ‘Vaterland.
* Denkt an den Brueder Chlausen und sprechet fmeh und spat

«Mit Kniittel muss man lausen» und folget mynem Rat.

haben. Dabei hitten sie ein «gantz
spottisch unanstindig und ihnen
keines Wegs geziemendes Schreyen,
briielen und geldchter» vollfiihrt, dass

davon die Leute aus dem Schlaf ge-

rissen und erschreckt worden seien.
Dariiber hinaus hitten sie auch noch
andere Frauen mit der erwihnten
Drohung gendétigt mitzumachen.

Schliesslich sei im Zollner Haus noch
der Herr Kommandant beschimpft
worden, indem man da den «Wilhelm

Tell» gesungen und allerhand
«Schmutz- und Schméhwort aus-
gestossen» habe. Das Tellenlied

singen galt damals bereits als subver-
siv.!l' «Harte» diirften es in der Va-
riante des Entlebucher Tellenliedes
auch im bernischen Aargau gekannt,
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auf ihre Verhiltnisse angepasst und
damit ihre «linden» Mitbiirger und die
Vertreter der Obrigkeit geschméht und
provoziert haben. Wenn auch der Aar-
burger Wortlaut der Weise nicht wort-
lich iiberliefert ist, ist zu verstehen,
wie schnell aus solchen Strophen ein
Spott- und Schimpflied auf lokale
Verhiltnisse zugeschnitten ist.

Befragt, was sie denn zu diesem
Schindluder getrieben habe, konnten
die Frauen endlich ihre wahren Mo-
tive zu Protokoll geben. Zuallererst
erklirten sie sich aber solidarisch.
Keine von ihnen habe mehr getan als
die anderen; sie seien alle gleich an
der Beseitigung des Esels beteiligt
gewesen. Dieser Esel sei ihnen des-
halb zuwider gewesen, weil sie von

den umliegenden Orten Eselsburger,
und nicht mehr Aarburger genannt
worden seien. Deswegen, und nicht
um den Herrn Kommandanten zu
schmihen, hitten sie den Esel weg-
geschafft. Dann bekundeten sie Reue
und Einsicht und baten um Verzei-
hung.

Was zuerst als iible Nachtruhestorung
an der Grenze zum Landfriedensbruch
erschien, entpuppte sich als Selbst-
hilfe zum Schutz vor dem Spott, wel-
chen Durchreisende und Nachbarn
wohlfeil gespendet haben diirften. Der
Frevel richtete sich direkt gegen die
Ursache, die den Spott ausgelost hatte,
gegen das Holzgestell vor dem Rat-
haus. Damit wollten sie ihre eigenen
(«harten») Minner vor Ehrenstrafen
schiitzen und weniger die Obrigkeit
verhohnen. Nicht ungeschickt nah-
men sie dem Vogt das Instrument zum
Strafvollzug, indem sie es zersédgten
und wegrdumten. — Doch wie mag
dieser «Esel» wohl ausgesehen ha-
ben?

Der Schand-Esel von Aarburg -
ein Import aus Basel?

Leider ist aus dem ganzen bernischen
Aargau kein solches Strafinstrument
bekannt. Wihrend die Blutgerichts-
statten da und dort noch sichtbar, ja
sogar wieder hergerichtet worden sind
wie z. B. der Galgen in der Kloos
zwischen Olten und Aarburg, gibt es
nur wenige Zeugnisse von Instru-
menten zum Vollzug von Ehren-
strafen. Pranger, wie der am Rathaus
von Sursee, sind bekannt. Aber ein
Holzgestell, wie es in Aarburg auf-
gestellt war, ist nirgendwo zu finden.
Was Vogt Emanuel Kilchberger auf
diese Idee gebracht hat, ist nicht zu
ergriinden. Ob er das Beispiel in Basel
gefunden hat? Da stand seit Men-



B il it

M. Jacob Meyer: 1651 «Prospect des Kornmarckts zu Basel».

Staatsarchiv Basel, BILD 2, 592

schengedenken so ein Holzesel auf
dem Marktplatz neben jener Stein-
sdule, an welche die zum Halseisen
Verurteilten angekettet wurden. Be-
sonders gut sichtbar ist er auf dem
Bild, welches M. Jakob Meyer 1651
gestochen hat. Ebenfalls zu sehen ist
er auf jenem anonymen Stich, welcher
die schauerliche Szene der Hin-
richtung des Chirurgen Dr. Fatio 1691
auf dem Basler Marktplatz darstellt.
Er findet sich sogar noch auf einem
Stich, der den Aufzug der Basler
Stadtwache aus den frithen Jahren des
19. Jahrhunderts zum Gegenstand
hat."* Der Autor des zugehdrigen
Artikels erinnert seine Mitbiirger
mitten im Ersten Weltkrieg daran, wie
wichtig die Verteidigung des Vater-
landes ist, und fiigt als schlechtes
Beispiel an, wie die Basler zu Beginn
des 19. Jahrhunderts die offentliche
Sicherheit nicht selber, sondern durch
eine angeworbene Soldateska sicher-
stellten. «Es war eine rauhe Bande
von Leuten, gemieden von jedem
rechtschaffenen Biirger und von ihren
Offizieren unter strenger Zucht ge-
halten.» So beschreibt der Autor die
Stadtgarnison und weist auf den

holzernen Esel im Bildhintergrund
hin, indem er fortfahrt: «Dieser aus
Eichenholz gezimmerte Esel war das
gebriauchliche Strafmittel fiir die

Stadtsoldaten und es mag nicht zu den

- Annehmlichkeiten des Lebens gehort

haben, stundenlang auf dem scharf-
kantigen Riicken des Tieres strafweise
sitzen zu miissen und zur weiteren
Demiitigung neben sich den Pranger
(das ‘Schiftli’) zu haben. . . .» Ob Vogt
Emanuel Kilchberger die Idee in
Basel aufgeschnappt hat? Da war
1710 offenbar noch Strafpraxis, was
in den Aargauer Amteien zur selben
Zeit bereits ein Unikum war.

Happy End ohne Esel

Die vier angeklagten Frauen mussten
sich vorwerfen lassen, auf eine erste
Vorladung nicht vor Gericht er-
schienen zu sein. Dazu traten die
Klagen, sie seien Ridelsfiihrerinnen
gewesen, hitten andere Frauen zum
Mitwirken gedridngt und «spottische

Ausschnitt aus oberem Bild: Vor dem alten Rathaus steht rechts vom Pranger
(Steinsdule) der Esel.
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Hinrichtung des Dr. Fatio auf dem Basler Marktplatz vor dem Rathaus 1691.
Pranger und Esel. Staatsarchiv Basel, BILD Falk. A 486

Liedli» gesungen. Sie wurden in

einem ersten Beschluss dazu ver-

urteilt,

1. ihre Schuld zu bekennen,

2.den Herrn Kommandanten «deh-
miitig um Verzeihung (zu) bitten»

Aufzug der Basler Stadtwache. (Szene aus dem friithen 19. Jahrhundert.)

und zu versprechen, keine Schma-
hungen mehr auszustossen

3. statt einer Busse jede 24 Stunden
ins Gefingnis zu gehen und

4.den Esel samt anfallenden Kosten
zu bezahlen.

Bild aus dem Schweizer-Kalender. Beilage des Basler Volksboten 1916.
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Auf die instdndigen Bitten um Erlass
der Gefingnisstrafe trat das Gericht
seltsamerweise ein. Es verzichtete
sogar ausdriicklich auf die erbetene
Ersatz-Geldbusse entschied,
«dass man ihres gelts niith begehre,
und weder buss noch sitzgelt man von

und

ihnen fordern wolle, sondern nur, dass
sie mit mund und Hertz bekennen
sollind, gefehlt zu haben, den Hrn.
Commendt. fiir solchen Afferont umb
Verzeichung bitten, alles Schmiitzen
Und Schmihens sich méssigen; den
hinwegg gethanen Esel sambt darmit
ergangenen uncdsten wie auch noch
einen Neuwen den MgHr. Commendt.
Machen lassen wirdt, bezahlen, es
wire dann sach, da sie von MgHr.
erhalten thiten und des Netiwen Esells
enthebt wiirden». Die Frauen akzep-
tierten das Urteil, dankten sogar dafiir
und gelobten dem Herrn Komman-
danten, «dem Urteil . . . nach zu-
geleben».

Die Nachgiebigkeit des Gerichts ist
einigermassen erstaunlich. Vogt und
Kommandant Emanuel Kilchberger,
nach dessen Willen das Chorgericht
zu entscheiden gewohnt war, schien
zu schwanken zwischen Hirte und
Nachgiebigkeit. Offenbar war er sich
nicht mehr sicher, dass die neue Strafe
in den gewohnten Sanktionenkatalog
passte. Denkbar auch, dass er die auf-
geladene Stimmung zwischen Linden
und Harten nicht zusitzlich anheizen
wollte. Uberhaupt nicht verstindlich
ist aber, dass die Frau des Bicker-
meisters Jiggi, die sich freiwillig
gestellt und vor dem Gericht ent-
schuldigt hatte, mit zwei Pfund ge-
biisst wurde, wihrend die vier an-
deren, die aufgeboten werden mussten
und den Ruch der Ridelsfiihrerschaft
nicht glaubwiirdig von sich weisen
konnten, ohne Busse, ja ohne ein
«Sitzgeld» (Gerichtsgebiihr) davon-
kamen. War's die bekannte Beliebig-



keit, wie im Ancien Régime geurteilt
wurde oder war's vorsichtiges Aus-
gleichen zwischen -gehéssigen Par-
teien, auf uns wirkt es heute seltsam,
wie man in ein und derselben Ge-
richtssitzung fiir dasselbe Delikt eine
«Linde» bestrafen und vier «Harte»
mit einer Abbitte springen lassen, also
begnadigen konnte.

Am Schluss war's fiir alle ein Happy
End: Die mutigen Aarburgerinnen
blieben quasi straflos, der Vogt ver-
zichtete auf den Schand-Esel, und die
kleinen Streitigkeiten und Sticheleien
zwischen Harten und Linden haben
sich iiber die Jahre und Jahrhunderte
verfliichtigt.!? ‘

! Heitz, Fritz: Aarburg'. Schweizer Heimatbiicher,
Aargauische Reihe, siebter Band. Bern 1965, S. 15.
- Wyss, Gottlieb: Der holzerne Esel von Aarburg.
Olten s.d. (Dieser Text wurde vom Projekt «Der
1000-Stimmen-Tunnel zum Anlass der Ortskern-
umfahrung Aarburg 2007» ohne Nennung des
Autors in seine Geschichtensammlung aufge-
nommen. http://81.92.104.10/story/27. (5.10.2010)

2 Chorgerichte oder Malefizgerichte behandelten
leichtere Vergehen, auch Frevel genannt. Sie standen
unter der Leitung der Landvogte und verhéngten
Strafen an Haut und Haar, und nicht an Leib und
Leben, wie dies die Blutgerichte oder Landtage
taten. — Pfister, Willy: Die Gefangenen und
Hingerichteten im bernischen Aargau. Aarau 1993.
S. 171f.

3 Stadtarchiv Aarburg (StAA), Chorgerichtsmanual
Nr. 5, beginnend 1710.

4a.a.0.5. August 1710.

5 Grosses vollstindiges UNIVERSAL-LEXIKON
aller Wissenschaften und Kiinste . . . Leipzig und
Halle 1741, »* Pranger.

6 «Als offentl. Demiitigung diente das Ausstellen am
Pranger-oder das Tragen einer Schandmaske sowie
der schimpfl. Aufzug — d.h. das Zuriicklegen einer
Wegstrecke bekleidet mit einem blossen Hemd — als
Strafe fiir Doppelehe oder falsches Mass.» —
Historisches Lexikon der Schweiz, Basel 2002.
(HLS) »» Strafen »» Mittelalter — Der Pranger, er-
halten noch auf Schloss Kyburg, in Sursee und

‘Raron, wurde in versch. Formen (Halseisen, Geige,

Triille, Lasterstein, Schandmaske) fiir Ehrenstrafen
genutzt.» — HLS » Rechtsaltertiimer.

7' Pfister, Willy: Das Chorgericht im bernischen
Aargau im 17. Jahrhundert. Aarau 1939, S.28ff.

8 Pfister, Willy: Die Gefangenen und Hingerichteten
im bernischen Aargau. Aarau 1993. S. 177ff.

9 Staatsarchiv Bern. Ratsmanual Nr. 178, S. 423f,
11. Juni 1677. Zitiert nach: Pfister Aarau 1939. Anm.
36.

10 StA A Chorgerichtsmanual Nr. 5, 11. Aug. 1710.
Il Tellenlieder hatten seit dem Bauernkrieg (1653)
iiberall da Konjunktur, wo sich Widerstand gegen die
Herrschaft regte. — HLS » Tellenlied; ® Drei
Tellen.

2 http://

. lyrix.li/de/text_show/aeb226828c8210dddc7bd631

215089f1-Doppelbock_-_Entlebuecher_Tellen-
lied_Von_1653 (8.10.2010)

13 Staatsarchiv Basel BILD 2, 592 und BILD Falk. A
486

14 Des Volksboten Schweizer-Kalender. Druck und
Verlag Friedrich Reinhardt, Basel 1916.

15 Immerhin sah sich Johann Jakob Fehlmann um
1827 veranlasst, diese Geschichte in seine Haus-
schrift aufzunehmen, wo sie Jakob Hunziker gégen
Ende des Jahrhunderts gefunden und in der Pub-
likation «Vom Jura zum Schwarzwald» in der Reihe
seiner «Landvogtsgeschichten aus dem bernischen
Aargau» unter dem Titel «Der holzerne Esel in
Aarburg» zu einer dramatischen Erzdhlung mit
Happy End ausgestaltet hat. — Vom Jura zum
Schwarzwald. Geschichte, Sage, Land und Leute.
Hrsg. FA. Stocker, Redaktor Basler Nachrichten,
IIIL Serie, 3. Abteilung. Aarau s.d., S. 241 ff.

Sponsoren

licht.

Alpiq AG, Olten
Bisang AG, Aarburg

Die aufgefiihrten Sponsoren haben mit ihren Beitriigen die Herausgabe

Byland-Cadieli-Stiftung, Aarburg

des diesjihrigen Neujahrsblattes ermog-

Ihnen wie auch allen Inserenten sei im Namen der treuen Leserschaft recht herzlich gedankt.

Redaktion und Verlag

Einwohner- und Ortsbiirgergemeinde Aarburg
Franke-Stiftung, Aarburg
Sporri + Co., Aarburg
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Das Aarburger Kaminfegerteam
wiinscht lhnen
alles Gute im neuen Jahr

Stefan Hochuli
Kaminfegermeister
Bachweg 4

4663 Aarburg

Telefon 062 791 54 17
Fax 062 791 19 23

M‘\ ‘ Am Bahnhofplatz
Backer « Conditor « Confiseur  Tel. 062 787 44 44 / 42
e"spa Café - Restaurant info@allenspach.ch
das Feinste vom Feinsten

* Taglich geéffnet
* Wir backen auch sonntags

* Regionale
Chocoladenspezialitiaten

¢ lhr Café und Restaurant
¢ |hre Béackerei in Ihrer Nahe

TV Internet Telefon

Alle Infos: www.fganet.ch

NEUE AARGAUER BANK

= %
‘béﬂl B,
(O seit 398 'ﬁ

Hebo Treuhand

Heinz Borner

Bifangstrasse 65
4663 Aarburg
Tel. 062 791 34 43

* Buchhaltungen
* Geschéftsabschlisse
* Steuererklarungen

Familie Lustenberger
Bahnhofstrasse 52, CH-4663 Aarburg
Tel. 062 791 52 52, Fax 062 791 31 05
www.krone-aarburg.ch
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Reparaturen
aller
Marken
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Electronova

EP = Bruno Dragone
Hi-Fi « TV « Video

Stadtchen 28 ¢ 4663 Aarburg
Tel. 062 791 32 01 « Fax 062 791 30 68




	Die mutigen Aarburgerinnen : Wie Aarburgs "ehrliche Bürgers-Wyber" 1710 die Ehre des Städtchens retteten

